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auf ben guten ©tfolg bes erften 9luffat)metfberoerbe§,
an bem fich über 2000 ©chulfinber beteiligt fjatten,
tourbe bie (Durchführung eines zweiten SBettberoerbeS be=

fdftoffen, ber in ber ßeit ber nädjften ©ctjroeizerrooche,
nom 16. bi§ 30. Df'tober, ftattfinben mirb.

flu$$ieiiun8$we$en.
Über bie tRaumlunft=îfaèftellung in läarau wirb

berichtet : @§ mag ein 2Bagni§ fein, fyeute eine berartige
3lu§fteüung einzurichten. Umfometjr fei ber SRut ber
Slargauer Hanbroerfer anerfannt, bie eS unternommen
haben, im ©etoerbemufeum Slarau eine @tagen=2Bof)nung
non 7 Räumen einzubauen: eine §alte, einen (Salon,
Herrenzimmer, Schlafzimmer, Sab, Suche unb 2Bof)n=
ftube. Jnbuftrielle, Saufleute be§ SantonS unb roeitern
UmfteifeS tuerben lärfjelnb anerfennen, bag f)ier einmal
auch an ben ®efd)äft§mann gebaut roorben ift. (Die

Ütrchiteften Sünzü & ©utter, 2larau, haben mit ihren
©ntroürfen burchroeg§ in allen Bommern ein heimeliges
Sltilieu gefdhaffen. ©ie fja&en bie§ erreicht buret)
roohlübertegte Aufteilung ber Säume unb bie Bufammen»
ftimmung ber ©runbfarben im HolZ/ im ®amaft unb
in ben Söanbbefpannungen, oielmehr aber noch burch
bie perfönliche Slnteitnahme an jebent einzelnen 9Jtöbel=

ftücf. Neuzeitlich burchgearbeitete SJtöbel finb e§, boch
fonber ©rtraoaganzen. Sie (Kargauer üluSftettung ift
eine Seranftaltung, bie eine eingetjenbe äßürbigung oet»
bient.

flrbelterbeweanitflen.
35er Sonfliït im Saugcrocrbe. ®er fdpoeize»

r if che S a um e i ft er o erb an b hat bem eibgenöffifd)en
SoltSrairtfdjaftsbepartement bie ©rt'tärung abgegeben,
baff er ben ©inigungSoorf ch l a g oom 27. 9Jtai
annehme. 3)a ber Sorfd)lag oom Bentraloorftanb
be§ fchroeizerifchen SauarbeiteroerbanbeS fchon früher
angenommen morben mar, fo fantt nunmehr bie 2lrbeit
in ber ganzen ©chroeiz begonnen merben zu ben 9trbeit§=
Zeitbebingungen roie im ©omnter 1919.

Bunt Snuarbeiterftreif in Jimd). Stroh ber for»
mellen Seilegttng be§ SonflifteS im Saugeroerbe, erfolgt
burcl) Shnnahme be§ oor beut eibgenöffifchen SotfS»
roirtfchaftêbepartement getroffenen ©inigutigsoorfchtageS
oon feiten ber 9lrbeitgeber= unb ber 2lrbeiterorganifation,
miß bie ©treifleitung ber Büt d) er Sauarbei»
ter, mie fie im „Sol!3rec|t" erf'lärt, ben Santpf to ei»
terfühten. 3h*e Sorbetungen lauten: „48»©tunben=
roodje unb Söhne, bie ber gegenroärtigen SebenShaltung
entfprechen", fomie „Haftentlaffung ber alten ©treiïtei»
tung".

Stlfêaïtton
6düt)cigct;. ©cipctbeöctbattbeb

für bie 2öietter ijattbtoerferftnber.
SDa§ ©lenb hat in ber ©tabt Söien einen etfcfjtecfenb

hohen ©rab erreicht unb fteigert fid) oon Stag zu Stag
noch mehr. 5tud) in ben Steifen ber Hanbroerfer unb
©eroerbetreibenben roütet ber Hunger. 2ßa§ an 9tot
unb ©orge ertragen merben muff, fpottet jeber ©djitbe»
rung.

9lm furchtbarften leiben natürlich bie Sinber, bie in»
folge SSangelS an (Nahrungsmitteln im äBad)i§tum zu»
tücfbleiben ober bireft einem langfamen Hungertobe ent»

gegengehen. t

SBen rührte ein foldjeS SJtafi menfchlichen ©tenb§
nicht Jft auch tm ©chmeizerlanbe ©elegenheit genug
oorhanben, eine fdjötte ^ilf§6ercitfcï)aft zu betätigen, fo
erheifcfjt bocf) ba§ ntenfchliche (Mitgefühl gebieterifch immer
roeitere Hilfêaftionen, oor allem für bie Sffiienerfinber.

©djon haben oerfchiebene ©rroerbsfategorien bie Qui»
tiatioe zur Unterbringung oon Söienerfinbern au§ ben
betrcffenben SetufSfteifen ergriffen, Juriften, Sehrer,
Pfarrer unb anbere liberale SerufSartett fuchen Sinber
au§ biefen SerufSftänbett zu oerforgen.

Sereitê finb auch au§ ©eroerbeïreifen bie erften be=

§üglic£)eu ©djritte getan morben. (Der ©eroerbeoerbanb
ber ©tabt Bütid) hat in Serbinbung mit benachbarten
©eroerbeoerbäitben in oevbanfettSroerter ßBeife einer ©d)ar
Sinber, bie ihm oom öfterreid)ifd)en 9lrbeitgeber=Haupt»
oerbanb zugefanbt mürben, (Kufnahme unb ©rholung
oerfd)afft. ©§ ift aber britigetib nötig, biefe Ülftion auf
einen breiteren Soben zu ftellen.

(Die (Direftion be§ ©ripoeizer. ©eroerbeoerbanbeê mill
es barum übernehmen, bie gefamte Drganifation zu einer
großen ^ilfSaftiott für SSMenertinber au§ Haub»
merfer» unb ©eroerbeïreifen jufanunenzufaffen.

9Jîan gibt firf) babei ber Hoffnung f)tn, baff alle
fchroeizerifchen Arbeitgeber, bie bazu in ber Sage finb,
fid) an biefem Unternehmen roerftätiger 9J!enfcf)enliebe
beteiligen merben.

®ie 9Jtitbetäligung fantt nach jutei 9îichluitgen t)iit
erfolgen: a. Qtt ber Aufnahme eines SinbeS fü^ ^'ue
beftimmte ßeit; b. in einer einmaligen ©elbfpenbe.

Sßer ein Sinb aufzunehmen roünfcl)t, hat eine bieS»

bezügliche 9Mbung an ba§ ©efretari'at be§ ©d)roeizet.
©eroerbeoerbanbeS in Sern zu machen unter 2lngabe
eoentuell SBüttfdje mit Sezug auf ©efchlecljt unb Atter
beS attfzunehmenben SinbeS. (SS ift ©arantie bafttr
geboten, ba§ nach tuenfd)lid)em ©rmeffen nur gutgeartete
Sinber nach ©chroeiz gefdjidt merben.

©elbbeträge fönnen, fofern oon ber Aufnahme eines
SittbeS nicht bie 9îebe fein fann unb eine Nlübeteiligung
an bem Sffierfe bocf) gemünfdjt mirb, an ben ^oftfd;ed=
f'outo III 96 C©cf)meigerifcher ©eroerbeoerbanb) einbezahlt
merben. Über alle batjerigen Seträge toirb Quittung
auSgeftellt merben unb finb and) fleinfte Seträge mill»
fommen.

Unb nun, SRänner unb grauen bes fchroeizerifchen
©emerbeftanbeS, öffnet H"'S unb Hanb! Sit haben
mit ben öftetteicl)ifd)en îlrbeitgebern feit Jahrzehnten
rege unb gute Seziefjungen gepflogen. Beigen toir, ba^
mir unferet greunbfcl)aft nictjt nur mit SBorten, fonbern
mit ber 3Sat 9luSbrucf zu geben oermögen.

9Jtit patriotifchein ©ru^e!
Sern, ben 19. 9J!ai 1920.

Für die Direhtion des Schweizer. Bewerbeverbandes,

SDer S^äftbent: ®r. S£fdytttti, 9îegierung§rat.
®ie ©efretäre: SB er n er SrebS.

H- ©ateazzi-

dertcbledeiet.
f ®ireftor ShtltPP ®tjgi in Hflberbanf (9largau),

®ireftor ber hpbrautifçhen Salffabrif Zpolberbanf=SJilb»
egg, ftarb am 30. SDSai im Hilter oon 78 Jahren.

f ©djmiebemeifter Urè gurrer in ©olotljurn ftarb
am 5. Juni im Sitter oon 70 Jahren.

Drgelneubau in Sotfetôuul (Bürich). ®ie Sircf;»
gemeinbe hat bie 2(nfcl)affung einer Drgel im Soften»
üoranfd)lag oon zirfa 23,000 gt. befchtoffen unb beren
SluSführung ber befannten Drgelfirma S£h- Suhn in
SSänneborf übertragen.
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auf den guten Erfolg des ersten Aufsatzwettbewerbes,
an dem sich über 2000 Schulkinder beteiligt hatten,
wurde die Durchführung eines zweiten Wettbewerbes be-

schloffen, der in der Zeit der nächsten Schweizerwoche,
vom 16. bis 30. Oktober, stattfinden wird.

HumeNungîMîen.
Über die Raumkunst-Ausstellung in Aarau wird

berichtet: Es mag ein Wagnis sein, heute eine derartige
Ausstellung einzurichten. Umsomehr sei der Mut der

Aargauer Handwerker anerkannt, die es unternommen
haben, im Gewerbemuseum Aarau eine Etagen-Wohnung
von 7 Räumen einzubauen: eine Halle, einen Salon,
Herrenzimmer, Schlafzimmer, Bad, Küche und Wohn-
stube. Industrielle, Kaufleute des Kantons und weitern
Umkreises werden lächelnd anerkennen, daß hier einmal
auch an den Geschäftsmann gedacht worden ist. Die
Architekten Künzli à. Gutter, Aarau, haben mit ihren
Entwürfen durchwegs in allen Zimmern ein heimeliges
Milieu geschaffen. Sie haben dies erreicht durch die

wohlüberlegte Aufteilung der Räume und die Zusammen-
stimmung der Grundfarben im Holz, im Damast und
in den Wandbespannungen, vielmehr aber noch durch
die persönliche Anteilnahme an jedem einzelnen Möbel-
stück. Neuzeitlich durchgearbeitete Möbel sind es, doch
sonder Extravaganzen. Die Aargauer Ausstellung ist
eine Veranstaltung, die eine eingehende Würdigung ver-
dient.

Hlbel>eld«mg«ngen.
Der Konflikt im Baugewerbe. Der schweize-

rische Baumeisterverband hat dem eidgenössischen
Volkswirtschaftsdepartement die Erklärung abgegeben,
daß er den Einigungsvorschlag vom 27. Mai
annehme. Da der Vorschlag vom Zentralvorstand
des schweizerischen Bauarbeiterverbandes schon früher
angenommen worden war, so kann nunmehr die Arbeit
in der ganzen Schweiz begonnen werden zu den Arbeits-
zeitbedingungen wie im Sommer 1919.

Zum Bauarbeiterstreik in Zürich. Trotz der for-
mellen Beilegung des Konfliktes im Baugewerbe, erfolgt
durch Annahme des vor dem eidgenössischen Volks-
Wirtschaftsdepartement getroffenen Einigungsvorschlages
von feiten der Arbeitgeber- und der Arbeiterorganisation,
will die Streikleitung der Zürcher Bauarbei-
ter, wie sie im „Volksrecht" erklärt, den Kampf wei-
terführen. Ihre Forderungen lauten: „48-Stunden-
woche und Löhne, die der gegenwärtigen Lebenshaltung
entsprechen", sowie „Haftentlassung der alten Streiklei-
tung".

Hilfsaktion
des Schweizer. Gewerbeverbandes
für die Wiener Handwerkerkinder.

Das Elend hat in der Stadt Wien einen erschreckend
hohen Grad erreicht und steigert sich von Tag zu Tag
noch mehr. Auch in den Kreisen der Handwerker und
Gewerbetreibenden wütet der Hunger. Was an Not
und Sorge ertragen werden muß, spottet jeder Schilde-
rung.

Am furchtbarsten leiden natürlich die Kinder, die in-
folge Mangels an Nahrungsmitteln im Wachtstum zu-
rückbleiben oder direkt einem langsamen Hungertode ent-
gegengehen. i

Wen rührte ein solches Maß menschlichen Elends
nicht? Ist auch im Schweizerlande Gelegenheit genug
vorhanden, eine schöne Hilfsbereitschaft zu betätigen, so

erheischt doch das menschliche Mitgefühl gebieterisch immer
weitere Hilfsaktionen, vor allem für die Wienerkinder.

Schon haben verschiedene Erwerbskategorien die Im-
tiative zur Unterbringung von Wienerkindern aus den
betreffenden Berufskreisen ergriffen. Juristen, Lehrer,
Pfarrer und andere liberale Berufsarten suchen Kinder
aus diesen Berufsständen zu versorgen.

Bereits sind auch aus Gewerbekreisen die ersten be-

züglichen Schritte getan worden. Der Gewerbeverband
der Stadt Zürich hat in Verbindung mit benachbarten
Gewerbeverbänden in verdankenswerter Weise einer Schar
Kinder, die ihm vom österreichischen Arbeitgeber-Haupt-
verband zugesandt wurden, Aufnahme und Erholung
verschafft. Es ist aber dringend nötig, diese Aktion auf
einen breiteren Boden zu stellen.

Die Direktion des Schweizer. Gewerbeverbandes will
es darum übernehmen, die gesamte Organisation zu einer
großen Hilfsaktion für Wienerkinder aus Hand-
werker- und Gewerbekreisen zusammenzufassen.

Man gibt sich dabei der Hoffnung hin, daß alle
schweizerischen Arbeitgeber, die dazu in der Lage sind,
sich an diesem Unternehmen werktätiger Menschenliebe
beteiligen werden.

Die Mitbetätigung kann nach zwei Richtungen hin
erfolgen: o. In der Aufnahme eines Kindes für eine

bestimmte Zeit; b. in einer einmaligen Geldspende.
Wer ein Kind aufzunehmen wünscht, hat eine dies-

bezügliche Meldung an das Sekretariat des Schweizer.
Gewerbeverbandes in Bern zu machen unter Angabe
eventuell Wünsche mit Bezug auf Geschlecht und Alter
des aufzunehmenden Kindes. Es ist Garantie dafür
geboten, daß nach menschlichem Ermessen nur gutgeartete
Kinder nach der Schweiz geschickt werden.

Geldbeträge können, sosern von der Aufnahme eines
Kindes nicht die Rede sein kann und eine Mitbeteiligung
an dem Werke doch gewünscht wird, an den Postscheck-
konto IN 96 (Schweizerischer Gewerbeverband) einbezahlt
werden. Über alle daherigen Beträge wird Quittung
ausgestellt werden und sind auch kleinste Beträge will-
kommen.

Und nun, Männer und Frauen des schweizerischen
Gewerbestandes, öffnet Herz und Hand! Wir haben
mit den österreichischen Arbeitgebern seit Jahrzehnten
rege und gute Beziehungen gepflogen. Zeigen wir, daß
wir unserer Freundschaft nicht nur mit Worten, sondern
mit der Tat Ausdruck zu geben vermögen.

Mit patriotischem Gruße!
Bern, den 19. Mai 1920.

M à vjMon lie; MM. iiMtdMdàà.
Der Präsident: Dr. T s chu mi, Regierungsrat.
Die Sekretäre: Werner Krebs.

H. Galeazzi.

vmcdieà».
P Direktor Philipp Gygi in Holderbanl (Aargau),

Direktor der hydraulischen Kalkfabrik Holderbank-Wild-
egg, starb am 30. Mai im Alter von 78 Jahren.

P Schmiedemeister Urs Furrer in Solothurn starb
am 5. Juni im Alter von 70 Jahren.

Orgelnenbau in Bolketswil (Zürich). Die Kirch-
gemeinde hat die Anschaffung einer Orgel im Kosten-
Voranschlag von zirka 23,000 Fr. beschlossen und deren

Ausführung der bekannten Orgelfirma Th. Kühn in
Männedorf übertragen.
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